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Der Ei nwoh nergemeinderat Atpnach

er[ässt

gestützt auf Artikel 5 und 6 des Reglements über die Notstandsorganisation der Ein-

wohnergemeinde Alpnach (Notstandsreglement) und Artikel 6 der Ausführungsbestim-

mungen über die Organisation und Aufgaben der Gemeindeführungsorganisation (GF0)

vom 5. Oktober 2075 für die Leitung Wasserversorgung der Gemeindeführungsorganisa-

tion Alpnach fotgendes Pftichten heft:

Art. I Zweck, Begriffe

Die Leitung Wasserversorgung ist gemäss Art. 2 Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen

über die Organisation und Aufgaben der GF0 Mitgtied des erweiterten Führungsstabs.

Art. 2 Anforderungsprofi[

Die Leitung Wasserversorgung so[[ nach Möglichkeit fotgendes Anforderungsprofi[ erfü[-

[en:
. die administrativen und technischen Fähigkeiten zur Ausführung der Arbeiten besit-

zen,

o eine entsprechende Ausbitdung und/oder mehrjährige Führungserfahrung besitzen,

¡ Verhandtungskompetenz haben,

o Interesse am Gemeinwesen haben,

. über gute Ortskenntnisse verfügen.

Art.3 Waht

Die Leitung Wasserversorgung wird gemäss Art. 22 der Gemeindeordnung und Art. 6

Abs. 3 des Notstandsreglements vom Einwohnergemeinderat gewäh[t.

Art. 4 Amtsjahr, Amtsdauer

Das Amtsjahr beginnt am 1. Ju[i und endet am 30. Juni. Die ordentliche Amtsdauer

beträgt vier Jahre und richtet sich nach derjenigen des Einwohnergemeinderates. Rlick-

tritte sind nur auf das Ende eines Amtsjahres hin mögtich. Liegen gesundheitliche oder

andere wichtige Gründe vor, so kann der Einwohnergemeinderat einen vorzeitigen Rück-

tritt während des Amtsjahres bewi[[igen.
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Art. 5 Aufgaben

a) ständige Pflichten
o Planen einer notfatlmässigen Versorgung von einwandfreiem Trinkwasser für Mensch

und Tier in der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Brunnenmeister,

o Planen einer notfallmässigen Versorgung von Löschwasser in Zusammenarbeit mit

dem Feuerwehrkommandanten und dem Brunnenmeister,

. Sichern der Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen sowie den kantonaten

Fachstetlen,

. Beschaffung der notwendigen Unterlagen und Informationen,
o Beurteilen des Gefahrenpotentia[s und Beantragen präventiver Massnahmen.

b) Pftichten bei Aufgebot
r Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen und den kantonalen Fachstellen,

o Durchführen von Lagebeurteilungen über die Trink- und Löschwasserversorgung so-

wie informieren des Führungsstabes,

e Beantragen von Massnahmen mit varianten innerha[b des Fachbereichs,

. Durchführen der für den Fachbereich beschlossenen Massnahmen.

Art. 6 Kompetenzen

Gemäss Art. 23 Gemeindeordnung und Art. 8 Abs. 2 des Notstandsreglements.

Art. 7 Organisatorische Eingtiederung, Kommunikation

Organisatorische Eingtiederung: Vorgesetzte Stelle ist die Stabs[eitung und bei deren

Abwesenheit die Ste[[vertretung. Die Ste[[vertretung der Leitung Wasserversorgung

übernimmt die Leitung Nachrichten und Informationen.

Art. I Amtsgeheimnis

Die Leitung Wasserversorgung untersteht dem Amtsgeheimnis und ist an die Schweige-

pfticht gebunden. Sie ist verpflichtet, sich a[[er Angaben und Auskünfte an Dritte ijber

Geschäfte, Verhandlungen und Ergebnisse im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit zu ent-

halten.
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Art.9 Inkrafttreten

Das Pflichtenheft der Leitung Wasserversorgung tritt per 1. Januar 2076 in Kraft.

Alpnach )ort,22. Februar 2016 Namens des Einwohnergemeinderates

De eindepräsident

H Krummenacher

Der Gemeín reiber

gelo
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